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Aus dem Hessischen Landtag: 
Innenminister Bouffier: Posttraumatische Belastungsstörung grundsätzlich kein Hindernis für eine Abschiebung

W iesbaden. - Eine so genannte "Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)" stellt grundsätzlich kein Hindernis für eine
Abschiebung dar. "Hier kommt es auf den Einzelfall an, beispielsweise wenn die PTBS auch im Heimatland in der gebotenen 
W eise behandelt werden kann.", erklärte Innenminister Volker Bouffier heute im Hessischen Landtag in der Debatte über eine
Große Anfrage der SPD-Fraktion zu diesem Thema. Es sei zudem auffallend, dass die Behauptung, an dieser psychischen
Erkrankung zu leiden, häufig erst dann erhoben werde, wenn alle behördlichen und rechtlichen Möglichkeiten für ein Bleiberecht
ausgeschöpft seien und eine Ausreisepflicht bestehe. "Der Verdacht, dass eine solche Erkrankung nur vorgeschoben wird, um
doch noch ein Bleiberecht zu erhalten, liegt in vielen Fällen nahe", sagte Bouffier. Auch die in diesem Zusammenhang erhobene
Behauptung, nur in Deutschland könne die Krankheit adäquat behandelt werden und deshalb müsse die Person hier bleiben, sei
zumeist nicht stichhaltig. 

Der Minister machte aber zugleich deutlich, dass so lange erwiesene gesundheitliche Gründe einer Abschiebung
entgegenstünden, diese nicht vollzogen werde. "Es gilt der Grundsatz: W er ausreisepflichtig ist, der hat unser Land zu verlassen.
Es gilt aber auch: Keine Abschiebung um jeden Preis.", sagte Innenminister Volker Bouffier abschließend.
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